
  

Anlage 3.1 
 
Anregungen aus der Öffentlichkeit (Offenlage)  
 
 
1. Herr Kr. aus Meckenheim mit Schreiben vom 25.05.2009 
 

Beschlussvorschlag: 
Den Anregungen wird teilweise entsprochen. 

 
Abwägung und Begründung: 
 
Zu Punkt 1 
Der Punkt 1 bezieht sich vorwiegend auf das verbindliche Bauleitplanverfahren, die Anre-
gungen und Hinweise werden auf dieser Ebene abgehandelt.  
Die Wertung erfolgt im Bebauungsplanverfahren. 
 
Zu Punkt 2 
Im rechtswirksamen Flächennutzungsplan befindet sich der bestehende Spielplatz innerhalb 
der gemischten Baufläche. Der geplante Standort des Spielplatzes befindet sich bei der 45. 
Änderung des Flächennutzungsplanes im Bereich einer Grünfläche. Die Ausweisung des 
Spielplatzes ist nicht Gegenstand der 45. Änderung des Flächennutzungsplanes. Dieser As-
pekt wird im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung abgehandelt.  
Die Wertung erfolgt im Bebauungsplanverfahren. 
 
Zu Punkt 3 
Im Bereich des Sportplatzstandortes, welcher für eine sportliche Entwicklung umgesetzt 
werden soll, ist keine weitere Spielplatzanlage beabsichtigt. Dies begründet sich auch auf-
grund der beengten Verhältnisse der Grundstücksflächen.  
Auf Ebene des Flächennutzungsplanes ist hier die Darstellung einer Grünfläche mit der 
Zweckbestimmung Sportplatz geplant. Ein zentraler Kinder- und Jugendspielplatz wie im 
Spielflächenkonzept dargelegt ist, ist an anderer Stelle im westlichen Anschluss an den 
Stadtteil Meckenheim-Merl zu platzieren. 
Den Anregungen wird nicht gefolgt. 

 
 
2. Bürgerprojektgruppe aus Meckenheim mit Schreiben vom 12.06.2009 
 

Beschlussvorschlag: 
Den Anregungen wird teilweise gefolgt. 

 
Abwägung und Begründung: 
 
Nahversorgung 
Die Planung zur Ansiedlung eines Lebensmittelmarktes und folglich zur Stärkung des Nah-
versorgungszentrums in Meckenheim-Merl Steinbüchel sowie die weitere Nachnutzung des 
jetzigen Tennenplatzes durch Wohnbauflächen besteht seit mehreren Jahren. Die Ergebnis-
se aus dem im Jahr 2007 durchgeführten Investorenverfahren wurden seitens der Stadt Me-
ckenheim aufgenommen und weiter entwickelt. Weitere Aspekte bei einer solchen für den 
Stadtteil bedeutenden Planung wurden geprüft, seitens der Verwaltung recherchiert, erarbei-
tet und in die neue Planung integriert. Folglich wird auf dieser Grundlage auch das weitere 
Bauleitplanverfahren zügig weitergeführt. Die Anregungen des Einwenders werden zur 
Kenntnis genommen. 
 
Der Rat der Stadt Meckenheim hat sich auch nach Kenntnis der „Tragfähigkeits- und Auswir-
kungsanalyse für den geplanten Nahversorgungsstandort Tennenplatz Meckenheim-Merl“, 



aufgestellt durch die  Gutachter der BBE Unternehmensberatung, in der eine bis zu max. 
2.500 m² große Verkaufsfläche als verträglich eingestuft wird, mehrheitlich dazu entschlos-
sen, die Verkaufsfläche für die geplante Einzelhandelsfläche mit max. 1.600 m² Verkaufsflä-
che zu begrenzen. Dies ist durch den Rat der Stadt Meckenheim beschlossen worden und 
folglich als planerische Vorgabe zu berücksichtigen.  
 
Die Tragfähigkeitsanalyse ist ursprünglich aufgrund einer konkreten Planung mit einem Su-
permarkt mit rd. 1.500 m² Verkaufsfläche und einem Discounter mit rd. 1.000 m² Verkaufsflä-
che erstellt worden. Durch das Gutachten sollte nachgewiesen werden, dass unter Voraus-
setzung der aufgeführten Einzelhandelsbetriebe mit zusammen 2.500 m² Verkaufsfläche 
keine negativen Auswirkungen auf zentrale Versorgungsbereiche in der Stadt Meckenheim 
und in Nachbarkommunen im Sinne des § 11 Abs. 3 BauNVO eintreten. Den Ausführungen 
des Gutachtens ist zu entnehmen, dass bei Umsetzung und Betrieb der zuvor benannten 
Einzelhandelsbetriebe keine negativen Auswirkungen im Sinne des § 11 Abs. 3 BauNVO 
prognostiziert werden. 
Gleichwohl ist jedoch nicht die Umsetzung der 2.500 m² Verkaufsfläche, die gemäß Einzel-
handelsstandort- und Zentrenkonzept für die Stadt Meckenheim der BBE aus September 
2008 die Obergrenze einer städtebaulich vertretbaren Standortentwicklung darstellt, erforder-
lich, um eine adäquate Nahversorgung im Nahversorgungszentrum sicherzustellen.  
 
Die Festsetzung eines sonstigen Sondergebietes mit der Zweckbestimmung „Lebensmittel-
markt“ und einer max. zulässigen Verkaufsfläche von umgerechnet 1.600 m² ermöglicht z.B. 
die Unterbringung eines Vollsortimenters, der das Versorgungsangebot im Stadtteil Mecken-
heim-Merl ergänzen und somit das Nahversorgungszentrum Merl-Steinbüchel stärken soll. 
Als alternative Fallgestaltung ist auch die Kombination eines Vollsortimenters mit z.B. 1000 
m² Verkaufsfläche und eines Discounters mit 600 m² Verkaufsfläche denkbar und über die 
Festsetzungen des Bebauungsplanes zulässig. Seitens der Gutachter der BBE wird bestä-
tigt, dass eine Verkaufsfläche von umgerechnet 1.600 m² eine adäquate Nahversorgung si-
cherstellen und die Bedarfe im Stadtteil decken kann.  
Auch aus städtebaulicher Sicht ist die Begrenzung der Verkaufsfläche begründet. Die Pla-
nung sieht in südlicher Verlängerung der Heroldspassage die Ansiedlung eines Lebensmit-
telmarktes vor. Die Heroldspassage im Norden und der neue Lebensmittelmarkt im Süden 
sollen die neue Struktur des Nahversorgungszentrums Meckenheim-Merl darstellen. Diese 
beiden Pole werden durch eine Wegeverbindung miteinander verbunden. Um die Verbin-
dung zwischen der Heroldspassage und des neuen Lebensmittelmarktes zu kurz wie mög-
lich zu gestalten, um auch die geplanten Kopplungskäufe generieren zu können, ist der Le-
bensmittelmarkt an den nördlichen Plangebietsrand positioniert. Hier wird gemeinsam mit der 
geplanten Mischgebietsbebauung im Osten, der Nordfassade des Lebensmittelmarktes im 
Süden, der beabsichtigten Wohnbebauung im Westen sowie der vorhandenen Bebauung auf 
dem Schulgrundstück im Nordwesten eine neue Platzsituation vor dem Lebensmittelmarkt 
gebildet. Planungsintention ist, die Platzaufweitung analog zu der Platzaufweitung im Vorbe-
reich der Heroldspassage und Kirche auszubilden, um somit die Verbindung zu intensivieren 
und die Struktur des Nahversorgungszentrums zu verdeutlichen. Die westliche Flanke des 
Lebensmittelmarktes richtet sich zu den Grünflächen (Regenrückhaltebecken, Spielplatz) 
sowie der geplanten Wohnbebauung im Nordwesten. Südlich des Lebensmittelmarktes be-
findet sich eine Böschung, die den Höhenunterschied zwischen der Oberkante Brücke und 
der Geländehöhe der Gudenauer Allee abfängt. Die Böschung läuft im Bestand längs der 
Gudenauer Allee aus. Nördlich der Böschung ist die Anlieferung des Lebensmittelmarktes 
geplant. Diese Böschung soll in der Planung erhalten werden und ist auch mit entsprechen-
den Pflanzgeboten besetzt, um die grüne Prägung der Gudenauer Allee beizubehalten. Die 
Ostflanke des geplanten Lebensmittelmarktes richtet sich zu den Stellplatzflächen, die über 
den neuen Erschließungsstich im Plangebiet erreicht werden können. Somit wird eine über-
baubare Grundstücksfläche innerhalb des sonstigen Sondergebietes gebildet, die einerseits 
neue Raumkanten gegenüber den nördlichen und östlichen angrenzenden Platz- und Stell-
platzflächen bilden soll und sich unter Berücksichtigung der geplanten Grünflächen und des 
Wohngebietes im Westen sowie unter Berücksichtigung der vorhandenen topografischen Si-
tuation verträglich in die Umgebung einfügen soll.  
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Unter Berücksichtigung dieser Ziele ist die Flächenbegrenzung des Vorhabens auch aus  
städtebaulicher Sicht begründet.  
Vor diesem Hintergrund wird den Anregungen nicht gefolgt. 
 
Schulsportanlage 
Die Anregungen werden zur Kenntnis genommen, den Anregungen wird nicht gefolgt. Durch 
die vorliegende Planung werden die bestehenden Grünflächen und Sportanlagen nördlich 
der Gudenauer Allee in Anspruch genommen. Somit ist die Verlagerung der Sportflächen 
notwendig. Hierzu wurde im Vorfeld des Bauleitplanverfahrens eine Standortsuche durch die 
Stadt Meckenheim betrieben. Die im Geltungsbereich inbegriffenen Standorte sind auf Grund 
der Grundstücksverfügbarkeit, der Erschließung und der Immissionsbelastung die Standorte, 
die für eine sportliche Nutzung als mögliche Standorte verblieben. Inzwischen ist der Sport-
standort 1 nicht mehr Gegenstand des Bauleitplanverfahrens, die neuen Sportflächen sollen 
im Bereich des Standortes Nr. 2 realisiert werden. Um jedoch einer schulnahen Sportversor-
gung gerecht zu werden, ist unabhängig vom Bauleitplanverfahren beabsichtigt, auf dem 
Grundstück der Grundschule eine Laufbahn sowie eine Weitsprunganlage zu errichten. Die 
genaue Planung hierzu ist durch entsprechende Fachplaner zu erstellen. Ggf. sind diese 
Sportflächen mit entsprechenden Oberflächen auszustatten und auf dem Schulgelände so zu 
integrieren, dass diese multifunktional nutzbar sind. Somit kann eine Doppelnutzung der Flä-
chen erfolgen und es können Flächenressourcen eingespart werden. Diese Vorgehensweise 
ist mit den Schulleitungen einvernehmlich besprochen. 
 
Im südlichen Anschluss des Schulgrundstückes ist ein Allgemeines Wohngebiet geplant, 
welches im Konflikt mit den vorgeschlagenen Sportanlagen steht. Aus städtebaulicher Sicht 
soll hier durch die geplante Häuserzeile eine Raumkante erzeugt werden, die zusammen mit 
der Nordfassade des geplanten Lebensmittelmarktes, der Westfassade des neuen Baukör-
pers innerhalb des Mischgebietes sowie der bestehenden Gebäude der Grundschule ein En-
semble um eine neue Platzsituation bilden sollen. Dieser Platz ist ein wesentliches Element 
der neuen Struktur des Nahversorgungszentrums Merl-Steinbüchel. Folglich ist hier eine Be-
lebung des Standortes auch durch eine zusätzliche Wohnnutzung geplant. Vor diesem Hin-
tergrund und vor dem Hintergrund der Ausnutzbarkeit des Plangebietes ist die Festsetzung 
des Allgemeinen Wohngebietes südlich des Grundschulgeländes begründet. Folglich wird 
den Anregungen, hier eine Sportanlage zu errichten, nicht gefolgt. 
 
Regenrückhaltebecken 
Die Anregungen werden zur Kenntnis genommen, den Anregungen wird nicht gefolgt. Be-
dingt durch die notwendige Rückhaltung, des im Plangebiet anfallenden Niederschlagswas-
sers begründet sich die Notwendigkeit des Regenrückhaltebeckens. Die Lage des Regen-
rückhaltebeckens wurde dabei auch im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlich-
keit diskutiert. Das im Plangebiet anfallende Niederschlagswasser kann nicht ungedrosselt 
an die bestehenden Regenwasserkanäle angeschlossen werden. Ferner stehen nur zwei 
Einleitungspunkte für das anfallende Niederschlagswasser im Plangebiet im nahen Umgriff 
zur Verfügung. Die Lage des Regenrückhaltebeckens ergibt sich letztendlich durch die Lage 
des Einleitungspunktes im Bereich der Ulmenstraße und durch die topografische Situation. 
Das Regenrückhaltebecken wird in der Umsetzung ferner durch einen Zaun mit vorgesetzter 
Hecke versehen. Somit soll sich das eingegrünte Becken ortsbildverträglich in die bestehen-
den Grünflächen einbetten. Der Zaun eines solchen Beckens ist aus versicherungstechni-
scher Sicht notwendig, i.d.R. wird ein Metallzaun (Stabgitterzaun) zur Absicherung aufge-
stellt. Das Gefahrenpotenzial wird dadurch minimiert. Das Regenrückhaltebecken wird als 
vegetationsbedeckte Mulde ausgebildet, welche nur temporär, und zwar nur bei Regenereig-
nissen, mit Wasser befüllt ist. Gemäß den vorliegenden Berechnungen beträgt die Entlee-
rungszeit des gesamten Beckens maximal 16 Stunden. Da jedoch das Becken in den sel-
tensten Fällen ganz gefüllt ist, da entsprechende Sicherheiten eingerechnet werden, ist die 
Entleerungszeit grundsätzlich deutlich geringer. Ferner wird auch darauf hingewiesen, dass 
lediglich das im Plangebiet anfallende Niederschlagswasser in das Regenrückhaltebecken 
geleitet wird. Das im Plangebiet anfallende Schmutzwasser wird gesondert entsorgt. Es kann 
somit nicht den Ausführungen der Einwender gefolgt werden, dass das Regenrückhaltebe-
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cken nachteilig für die Anlieger wäre, da das Becken durch die Eingrünung und durch die 
genannte Beschaffenheit nicht in Erscheinung tritt. Es ist ergänzend darauf hinzuweisen, 
dass es sich nicht um ein dauerbespanntes Regenklärbecken handelt. Ein solches Regen-
klärbecken ist in der Regel außerhalb der Wohngebiete untergebracht. Durch das geplante 
Regenrückhaltebecken werden keine Beeinträchtigungen für die Anlieger erwartet.  
 
Im Rahmen der Erschließungsplanung wurden verschiedene Varianten untersucht, um die 
Rückhaltung des im Plangebiet anfallenden Niederschlagswassers zu gewährleisten. Hier 
wurden ein offenes sowie ein geschlossenes Regenrückhaltebecken sowie eine Rückhaltung 
in Form eines Stauraumkanals untersucht.  
 
Ein offenes Regenrückhaltebecken wird in der Kostenschätzung mit rd. 105.000 Euro (netto) 
beziffert. Hingegen für ein geschlossenes Regenrückhaltebecken mit veranschlagten rd. 700 
m³ Retentionsraum rd. 840.000 Euro (netto) veranschlagt werden kann. Dabei ist es für die 
Kosten unerheblich, ob das geschlossene Becken in Bereich der Grünfläche oder im Bereich 
der Stellplatzanlage des Lebensmittelmarktes angeordnet wird, da hier der anzusetzende 
Lastfall der Gleiche ist. Die Kosten für ein geschlossenes Becken sind folglich achtfach grö-
ßer als bei einem offenen Regenrückhaltebecken. Eine Abdeckung des Regenrückhaltebe-
ckens steht aus wirtschaftlicher Sicht in keinem Verhältnis.  
Ein Stauraumkanal kann grundsätzlich ebenfalls die erforderlichen rd. 700 m³ Retentions-
raum hervorbringen. Hierbei sind zwei Varianten eines Stauraumes untersucht worden. Der 
Stauraumkanal verläuft in der ersten Variante nördlich des sonstigen Sondergebietes über 
130 m mit einem Durchmesser von DN 2700. Hierbei belaufen sich die Baukosten auf rd. 
310.000 Euro (netto). In einer zweiten Variante wurde ein Stauraumkanal von DN 1200 über 
die komplette Länge des Regenwasserkanals berechnet. Hierbei belaufen sich die geschätz-
ten Baukosten auf rd. 480.000 Euro. Somit wird durch die Variante Stauraumkanal ein mind. 
3-facher Kostenfaktor gegenüber einem offenen Becken prognostiziert. In beiden Stauraum-
kanal-Varianten ist mit erhöhten statischen Anforderungen an das Rohrmaterial zu rechnen. 
Die im betreffenden Bereich angeschlossenen Hausanschlussstutzen stauen ebenfalls ein, 
was zu Problemen bei der Gebäudeentwässerung führen kann. Die Stauraumkanäle sind re-
gelmäßig, (nach Selbstüberwachungsverordnung Kanal monatlich) zu kontrollieren und ggf. 
zu reinigen. Hierdurch entstehen folglich weitere Folgekosten. Bei der zweiten Variante des 
Stauraumkanals müsste zur Sicherung der Überdeckung der östliche Planbereich um rund 
einen weiteren Meter aufgefüllt werden. Dies scheidet neben fiskalischen auch aus städte-
baulichen Grünen aus. 
 
Gemäß den vorgenommenen Berechnungen der Fachplaner ist ein Retentionsraum von 682 
m³ für das Regenrückhaltebecken vorzusehen. Bei dem offenen Regenrückhaltebecken ist 
bedingt durch die notwendige Höhenlage der Sohle insgesamt ein Retentionsraum von über 
3.000 m³ gegeben. Über den notwendigen Retentionsraum hinaus sind also enorme Sicher-
heitspuffer bei dem offenen Becken gegeben. Hingegen bei einem geschlossenen Becken 
jeder zusätzliche Kubikmeter Sicherheitsretentionsraum mit rd. 1.200 Euro (netto) zu veran-
schlagen ist. Bei einem Stauraumkanal ist jeder zusätzliche Kubikmeter Sicherheitsretenti-
onsraum, je nach Variante, in ähnlicher Größenordnung zu veranschlagen.  
 
Somit ist die Variante eines offenen Regenrückhaltebeckens gegenüber einem geschlosse-
nem Becken oder einem Stauraumkanal nicht nur aus finanzieller Hinsicht deutlich im Vorteil. 
Auch vor dem Hintergrund des zusätzlichen Sicherheitsretentionsraumes sind bei dem offe-
nen Becken ernorme Sicherheiten gegeben, die bei den anderen Varianten nicht, bzw. nur 
über zusätzliche ernorme Kosten gewährleistet werden können. Auch die Zugänglichkeit, In-
standhaltung und Wartung eines offenen Beckens ist gegenüber den alternativen Varianten 
technisch und fiskalisch deutlich günstiger. Hinzu kommt, dass bei dem offenen Regenrück-
haltebecken ein Teil des eingeleiteten Niederschlagswassers über die Sohle des Beckens 
durch Versickerung dem Boden-Wasserhaushalt zugeführt werden kann und das Abwasser-
volumen durch Verdunstung ebenfalls eine Verringerung erfährt.  
Durch ein geschlossenes Becken mit Abdeckung wird eine bauliche Anlage geschaffen, die 
zu einer weiteren Versiegelung des Bodenkörpers führt. Dies steht einem Regenrückhalte-
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becken gegenüber, welches sich als begrünte Mulde in der Örtlichkeit einfügen soll. Auch 
aus diesen Gründen wird von einem geschlossenen Becken abgesehen. 
 
Wie bereits erläutert, ist auch aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten ein geschlossenes Re-
genrückhaltebecken insbesondere im Bereich der Stellplatzanlage des Lebensmittelmarktes 
nicht darstellbar. Des Weiteren kommt hinzu, dass die Fläche des im Bebauungsplan festge-
setzten Sondergebietes an einen Investor veräußert wird. Auch soll zur Wahrung der jeder-
zeitigen Flächennutzung das Regenrückhaltebecken in öffentlichen Flächen, hier öffentliche 
Grünfläche, untergebracht werden. 
 
Wohnbebauung 
Diese Anregung bezieht sich ausschließlich auf die 15. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 
20d -Teil 2 und wird in dem Bebauungsplanverfahren abgehandelt.  
Die Wertung erfolgt im Bebauungsplanverfahren. 
 
Sportplatzstandort 
Die Hinweise und Anregungen in Bezug auf den Sportstandort werden zur Kenntnis genom-
men. Im weiteren Verfahren wird der Sportstandort 1 nicht weiter verfolgt, der Sportstandort 
2 soll zur Realisierung kommen. Die fußläufige Erschließung des Sportstandortes Nr. 2 er-
folgt aus dem Stadtteil über den bestehenden Rottweg. Hier ist im Rahmen des Baugeneh-
migungsverfahrens die Gestaltung des Fußwegeüberganges zu berücksichtigen. Es sind 
somit in der weiteren Ausführungsplanung Querungshilfen vorzusehen, die ein mögliches 
Gefährdungspotenzial für querende Fußgänger minmieren. Den Anregungen wird entspro-
chen. 
 
Zuwegung 
Diese Anregung bezieht sich ausschließlich auf die 15. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 
20d -Teil 2 und wird in dem Bebauungsplanverfahren abgehandelt.  
Die Wertung erfolgt im Bebauungsplanverfahren. 
 
Schlussbemerkung 
Es bleibt festzustellen, dass das Bauleitplanverfahren, unter Wahrung aller inhaltlichen und 
rechtlichen Bedingungen, zeitnah abgeschlossen werden soll. Bei einem solch komplexen 
Verfahren sind auch, bedingt durch die Regionalplanung, notwendige nationale und europa-
weite Ausschreibungen, Fristen und Zeiten einzukalkulieren, die u.a. ein solches umfangrei-
ches Bauleitplanverfahren nachhaltig prägen. 
Den Anregungen wird entsprochen. 
 
 

3. Herr H. aus Meckenheim mit Schreiben vom 19.06.2009 
 

Beschlussvorschlag: 
Den Anregungen wird teilweise gefolgt. 

 
Abwägung und Begründung: 
 
Die Anregungen des Einwenders werden zur Kenntnis genommen. 
Die Umsiedlung des Sportstandortes in das „Grüne Ei“ erfolgt aufgrund der beabsichtigten 
baulichen Entwicklung im Bereich des bestehenden Tennenplatzes nördlich der Gudenauer 
Allee. Es ist somit erklärtes Ziel der Stadt Meckenheim, dass vor dem Hintergrund der In-
nenentwicklung vor Außenentwicklung die integrierten Standorte innerhalb des Siedlungsbe-
reiches für eine wohnbaulich und eine sonstige bauliche Nutzung der Inanspruchnahme von 
Flächen im Außenbereich den Vorzug zu geben. Dadurch bedingt sich jedoch die Notwen-
digkeit für die überplanten Sportplätze in der näheren Umgebung des Stadtteils Merl, ent-
sprechende Ausgleichsflächen für Sportplätze zur Verfügung zu stellen. Im Vorfeld hat die 
Stadt Meckenheim hierzu mehrere mögliche Standorte im Umfeld überprüft, im Bauleitplan-
verfahren wurden hierzu zwei Sportplatzstandorte westlich der Paul-Dickopf-Straße weiter 
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thematisiert. Mittlerweile ist der Sportstandort 2 nördlich des bestehenden Regenrückhalte-
beckens, westlich der Paul-Dickopf-Straße, für die weitere Planung heranzuziehen. Das sog. 
„Grüne Ei“ ist vorwiegend durch eine landwirtschaftliche Nutzung geprägt. Ferner ist dieser 
bedeutende Teil der Meckenheimer Stadtstruktur in Bezug auf die Freizeit- und Naherho-
lungsnutzung von enormer Wichtigkeit. Die Ergänzung des „Grünen Eis“ um eine freizeitliche 
Nutzung trägt nicht dazu bei, dass die Struktur des „Grünen Ei“ gefährdet wird, vielmehr wird 
eine ergänzende und verträgliche Nutzungsmöglichkeit in diesem Freizeit- und Naherho-
lungsbereich angeboten. 
Den Anregungen wird nicht gefolgt. 
 
Die Erschließung des Sportstandortes soll von der Paul-Dickopf-Straße über ein kurzes 
Stück des Rottweges direkt auf das Plangebiet selbst erfolgen. Es wird somit lediglich ein 
kurzes Stück des Rottweges in Anspruch genommen, Konflikte mit dem Wirtschaftsverkehr 
sollen somit weitgehend minimiert werden. Ferner wird darauf hingewiesen, dass der maß-
gebliche Betrieb des Sportstandortes auf bestimmte Zeiten beschränkt wird. Der ruhende 
Verkehr soll insgesamt innerhalb des Plangebietes untergebracht werden. Die Planung zum 
Sportstandort sieht hier ca. 60 Stellplätze vor, die für eine solche Nutzung und einen solchen 
Umfang an sportlichen Einrichtungen als hinreichend angesehen wird. Des Weiteren bindet 
der Rottweg in seinem weiteren östlichen Verlauf direkt an den Stadtteil Merl an. Es ist somit 
zu erwarten, dass ein Großteil der Besucher des Sportstandortes zu Fuß oder mit dem Rad 
die Sportanlage aufsuchen wird. 
Den Anregungen wird nicht gefolgt. 
 
Der Standort 2 ist bereits im Bestand längs der umgebenden Wege weitgehend durch He-
ckenstrukturen und Gehölze eingefriedet. Aufgrund der beabsichtigten landschaftlichen Ein-
bindungen sollen ergänzende Gehölzhecken und Strauchstrukturen hier Anwendung finden. 
Die Randbepflanzung soll vorwiegend durch Sträucher und Hecken erfolgen, vereinzelt sol-
len Bäume eingebracht werden.  
Den Anregungen wird gefolgt und in den Festsetzungen des parallel zur Flächennutzungs-
planung durchgeführten Bebauungsplanes berücksichtigt.  
 
 

4. Frau R. aus Meckenheim mit Schreiben vom 20.06.2009 
 

Beschlussvorschlag: 
Den Anregungen wird nicht gefolgt. 

 
Abwägung und Begründung: 
Die Anregungen des Einwenders werden zur Kenntnis genommen. 
 
Zu Punkt 1: 
Bezugnehmend auf die Anregungen des Regenrückhaltebeckens wird angeführt, dass De-
tailaussagen zum Becken auf Ebene des Flächennutzungsplanverfahrens nicht getroffen 
werden können. Vielmehr erfolgt hier eine detaillierte Ausarbeitung im Rahmen der nachfol-
genden Fachplanung. Hinsichtlich der Begrünung ist jedoch beabsichtigt, dass auch im Inte-
resse der westlich anschließenden Anwohner im Bereich des Fichtenweges sowie des Ul-
menweges eine vollständige Eingrünung des Regenrückhaltebeckens erfolgt, so dass das 
Regenrückhaltebecken von den westlich gelegenen Grundstücken nicht einsehbar ist. Ferner 
soll auch durch die Eingrünung der notwendige Zaun, der um ein solches Regenrückhalte-
becken zwingend notwendig ist, entsprechend verdeckt und eingegrünt werden. Nach Aus-
kunft des Erftverbandes, der das Regenrückhaltebecken betreiben und unterhalten wird, wird 
davon ausgegangen, dass ein Stabgitterzaum mit einer Höhe von ca. 2,0 m als Sicherungs-
maßnahme zur Anwendung kommen wird. Die Eingrünungsmaßnahmen des Regenrückhal-
tebeckens werden im parallel geführten Bebauungsplanverfahren detailliert festgelegt. 
 
Zu Punkt 2: 
Im Rahmen der Erschließungsplanung wurden verschiedene Varianten untersucht, um die 
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Rückhaltung des im Plangebiet anfallenden Niederschlagswassers zu gewährleisten. Hier 
wurden ein offenes sowie ein geschlossenes Regenrückhaltebecken sowie eine Rückhaltung 
in Form eines Stauraumkanals untersucht.  
 
Ein offenes Regenrückhaltebecken wird in der Kostenschätzung mit rd. 105.000 Euro (netto) 
beziffert. Hingegen für ein geschlossenes Regenrückhaltebecken mit veranschlagten rd. 700 
m³ Retentionsraum rd. 840.000 Euro (netto) veranschlagt werden kann. Dabei ist es für die 
Kosten unerheblich, ob das geschlossene Becken in Bereich der Grünfläche oder im Bereich 
der Stellplatzanlage des Lebensmittelmarktes angeordnet wird, da hier der anzusetzende 
Lastfall der Gleiche ist. Die Kosten für ein geschlossenes Becken sind folglich achtfach grö-
ßer als bei einem offenen Regenrückhaltebecken. Eine Abdeckung des Regenrückhaltebe-
ckens steht aus wirtschaftlicher Sicht in keinem Verhältnis.  
Ein Stauraumkanal kann grundsätzlich ebenfalls die erforderlichen rd. 700 m³ Retentions-
raum hervorbringen. Hierbei sind zwei Varianten eines Stauraumes untersucht worden. Der 
Stauraumkanal verläuft in der ersten Variante nördlich des sonstigen Sondergebietes über 
130 m mit einem Durchmesser von DN 2700. Hierbei belaufen sich die Baukosten auf rd. 
310.000 Euro (netto). In einer zweiten Variante wurde ein Stauraumkanal von DN 1200 über 
die komplette Länge des Regenwasserkanals berechnet. Hierbei belaufen sich die geschätz-
ten Baukosten auf rd. 480.000 Euro. Somit wird durch die Variante Stauraumkanal ein mind. 
3-facher Kostenfaktor gegenüber einem offenen Becken prognostiziert. In beiden Stauraum-
kanal-Varianten ist mit erhöhten statischen Anforderungen an das Rohrmaterial zu rechnen. 
Die im betreffenden Bereich angeschlossenen Hausanschlussstutzen stauen ebenfalls ein, 
was zu Problemen bei der Gebäudeentwässerung führen kann. Die Stauraumkanäle sind re-
gelmäßig, (nach Selbstüberwachungsverordnung Kanal monatlich) zu kontrollieren und ggf. 
zu reinigen. Hierdurch entstehen folglich weitere Folgekosten. Bei der zweiten Variante des 
Stauraumkanals müsste zur Sicherung der Überdeckung der östliche Planbereich um rund 
einen weiteren Meter aufgefüllt werden. Dies scheidet neben fiskalischen auch aus städte-
baulichen Grünen aus. 
 
Gemäß den vorgenommenen Berechnungen der Fachplaner ist ein Retentionsraum von 682 
m³ für das Regenrückhaltebecken vorzusehen. Bei dem offenen Regenrückhaltebecken ist 
bedingt durch die notwendige Höhenlage der Sohle insgesamt ein Retentionsraum von über 
3.000 m³ gegeben. Über den notwendigen Retentionsraum hinaus sind also enorme Sicher-
heitspuffer bei dem offenen Becken gegeben. Hingegen bei einem geschlossenen Becken 
jeder zusätzliche Kubikmeter Sicherheitsretentionsraum mit rd. 1.200 Euro (netto) zu veran-
schlagen ist. Bei einem Stauraumkanal ist jeder zusätzliche Kubikmeter Sicherheitsretenti-
onsraum, je nach Variante, in ähnlicher Größenordnung zu veranschlagen.  
 
Somit ist die Variante eines offenen Regenrückhaltebeckens gegenüber einem geschlosse-
nem Becken oder einem Stauraumkanal nicht nur aus finanzieller Hinsicht deutlich im Vorteil. 
Auch vor dem Hintergrund des zusätzlichen Sicherheitsretentionsraumes sind bei dem offe-
nen Becken ernorme Sicherheiten gegeben, die bei den anderen Varianten nicht, bzw. nur 
über zusätzliche ernorme Kosten gewährleistet werden können. Auch die Zugänglichkeit, In-
standhaltung und Wartung eines offenen Beckens ist gegenüber den alternativen Varianten 
technisch und fiskalisch deutlich günstiger. Hinzu kommt, dass bei dem offenen Regenrück-
haltebecken ein Teil des eingeleiteten Niederschlagswassers über die Sohle des Beckens 
durch Versickerung dem Boden-Wasserhaushalt zugeführt werden kann und das Abwasser-
volumen durch Verdunstung ebenfalls eine Verringerung erfährt.  
 
 
Zu Punkt 3 und 4: 
Im rechtswirksamen Flächennutzungsplan befindet sich der bestehende Spielplatz innerhalb 
der gemischten Baufläche. Der geplante Standort des Spielplatzes befindet sich bei der 45. 
Änderung des Flächennutzungsplanes im Bereich einer Grünfläche. Die Ausweisung des 
Spielplatzes sowie dessen fußläufige Anbindung ist nicht Gegenstand der 45. Änderung des 
Flächennutzungsplanes. Dieser Aspekt wird im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung 
abgehandelt. 
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Die Wertung erfolgt im Bebauungsplanverfahren 
 

Weitere Anregungen gemäß ergänzendem Schreiben vom 20.06.2009: 
 
Bedingt durch die notwendige Rückhaltung, des im Plangebiet anfallenden Niederschlags-
wassers begründet sich die Notwendigkeit des Regenrückhaltebeckens. Die Lage des Re-
genrückhaltebeckens wurde dabei auch im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Öffent-
lichkeit diskutiert. Wie bereits zuvor ausgeführt, kann das im Plangebiet anfallende Nieder-
schlagswasser nicht ungedrosselt an die bestehenden Regenwasserkanäle angeschlossen 
werden. Ferner stehen nur zwei Einleitungspunkte für das anfallende Niederschlagswasser 
im Plangebiet im nahen Umgriff zur Verfügung. Die Lage des Regenrückhaltebeckens ergibt 
sich letztendlich durch die Lage des Einleitungspunktes im Bereich der Ulmenstraße und 
durch die topografische Situation. Das Regenrückhaltebecken wird in der Umsetzung ferner 
durch einen Zaun mit vorgesetzter Hecke versehen. Somit soll sich das eingegrünte Becken 
ortsbildverträglich in die bestehenden Grünflächen einbetten. Der Zaun eines solchen Be-
ckens ist aus versicherungstechnischer Sicht notwendig, i.d.R. wird ein Metallzaun (Stabgit-
terzaun) zur Absicherung aufgestellt. Nach Auskunft des Erftverbandes, der das Regenrück-
haltebecken betreiben und unterhalten wird, wird davon ausgegangen, dass ein Stabgitter-
zaum mit einer Höhe von ca. 2,0 m als Sicherungsmaßnahme zur Anwendung kommen wird. 
Als grünordnerische Maßnahme ist im Bebauungsplan die Pflanzung einer mind. zweireihi-
gen Hecke mit mind. 3 Heckenpflanzen je laufenden Meter vor dem Zaun festgesetzt. Die 
Anregungen werden zur Kenntnis genommen, den Anregungen wird nicht gefolgt. 
 
In der Bevölkerungsentwicklung zeigt die Stadt Meckenheim bis um die Jahrtausendwende 
ein kontinuierliches Wachstum auf. Seitdem stagniert das Bevölkerungswachstum. Gleich-
wohl steigt die Größe der Wohnfläche pro Einwohner stetig an. Dies führt dazu, dass selbst 
bei stagnierenden oder leicht rückläufigen Bevölkerungszahlen noch ein dauerhafter Wohn-
flächenbedarf gegeben ist. Bedingt durch eine Fluktuation (Zuzug, Umzug, Wegzug) sind 
Leerstände grundsätzlich in allen Städten zu verzeichnen, auch in denen, die über ein deutli-
ches Bevölkerungswachstum verfügen. Folglich kann dies nicht zum Ausschlusskriterium 
werden, dass keine neue Entwicklung angestrebt wird.  
Vor diesem Hintergrund wird ein entsprechender Bedarf an Wohnfläche formuliert. Die Stadt 
Meckenheim agiert somit im Sinne einer Wohnraumvorsorge mit der Prämisse Innenentwick-
lung vor Außenentwicklung.  
Durch die Entwicklung eines attraktiven Stadtteilzentrums und einer integrierten und ge-
wachsenen Siedlungsstruktur werden neue Wohnangebote für junge Familien mit Kindern 
aber auch für Senioren angeboten. Vor diesem Hintergrund wird ein Bedarf an Wohnraum 
erkannt und durch den Angebotsbebauungsplan dargelegt. Diese Bedarfsaussage wird u.a. 
auch durch die Ergebnisse des Regionalen Handlungskonzeptes Wohnen 2020 Bonn/Rhein-
Sieg/Ahrweiler nachhaltig gestützt. Wesentlich ist dabei auch der erhebliche Bedarf an quali-
tativ hochwertigem Wohnungsbau im räumlichen wie im baustrukturellen Sinn. Die Anregun-
gen werden zur Kenntnis genommen, den Anregungen wird nicht gefolgt. 
 
Geplant ist die Entwicklung eines neuen Wohngebietes im östlichen Anschluss an den ge-
planten Einzelhandelsstandort sowie im östlichen Anschluss an die Bebauung an der Ul-
menstraße mit vorwiegend Einfamilienhäusern. Somit soll der um diese neuen Wohnformen 
ergänzt und neu durchmischt werden. Die Erschließungsstraßen innerhalb der Wohngebiete 
sind von der Breite so dimensioniert, dass diese als Wohn- und Spielstraßen auch über eine 
Aufenthaltqualität verfügen. Eine zentrale Platzsituation wird im nördlichen Anschluss an den 
geplanten Lebensmittelmarkt als Treff- und Kommunikationsort planungsrechtlich festge-
setzt. Dieser Platz steht in einer räumlichen und linearen Verbindung zu der Heroldpassage. 
Von der Platzaufweitung südlich der Heroldpassage bis zu der neu geplanten Platzaufwei-
tung nördlich des geplanten Lebensmittelmarktes soll somit eine Verbindung erzeugt wer-
den. Ziel ist es, Kopplungskäufe zu generieren und somit die Heroldpassage zu revitalisie-
ren. Ferner werden innerhalb der geplanten Grünfläche, insbesondere im Bereich der Grün-
fläche längs der nördlichen Plangebietsgrenze Räume und Aufenthaltsmöglichkeiten ge-
schaffen. Weitere Plätze/Freizeitflächen innerhalb des Wohngebietes werden vor diesem 
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Hintergrund nicht verfolgt. Die Anregungen werden zur Kenntnis genommen, den Anregun-
gen wird nicht gefolgt. 
 
 

5. Herr M. und Herr B. aus Meckenheim mit Schreiben vom 22.06.2009 
 

Beschlussvorschlag: 
Den Anregungen wird teilweise gefolgt. 

 
Abwägung und Begründung: 
 
Regenrückhaltebecken 
Die Anregungen werden zur Kenntnis genommen, den Anregungen wird nicht gefolgt. Be-
dingt durch die notwendige Rückhaltung, des im Plangebiet anfallenden Niederschlagswas-
sers begründet sich die Notwendigkeit des Regenrückhaltebeckens. Die Lage des Regen-
rückhaltebeckens wurde dabei auch im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlich-
keit diskutiert. Das im Plangebiet anfallende Niederschlagswasser kann nicht ungedrosselt 
an die bestehenden Regenwasserkanäle angeschlossen werden. Ferner stehen nur zwei 
Einleitungspunkte für das anfallende Niederschlagswasser im Plangebiet im nahen Umgriff 
zur Verfügung. Die Lage des Regenrückhaltebeckens ergibt sich letztendlich durch die Lage 
des Einleitungspunktes im Bereich der Ulmenstraße und durch die topografische Situation. 
Das Regenrückhaltebecken wird in der Umsetzung ferner durch einen Zaun mit vorgesetzter 
Hecke versehen. Somit soll sich das eingegrünte Becken ortsbildverträglich in die bestehen-
den Grünflächen einbetten. Der Zaun eines solchen Beckens ist aus versicherungstechni-
scher Sicht notwendig, i.d.R. wird ein Metallzaun (Stabgitterzaun) zur Absicherung aufge-
stellt. Das Gefahrenpotenzial wird dadurch minimiert. Das Regenrückhaltebecken wird als 
vegetationsbedeckte Mulde ausgebildet, welche nur temporär, und zwar nur bei Regenereig-
nissen, mit Wasser befüllt ist. Gemäß den vorliegenden Berechnungen beträgt die Entlee-
rungszeit des gesamten Beckens maximal 16 Stunden. Da jedoch das Becken in den sel-
tensten Fällen ganz gefüllt ist, da entsprechende Sicherheiten eingerechnet werden, ist die 
Entleerungszeit geringer. Eine Abdeckung des Regenrückhaltebeckens begründet sich nicht, 
da durch das Becken keine Beeinträchtigungen einhergehen und durch die zuvor erläuterten 
Sicherungsmaßnahmen das Gefährdungspotenzial minimiert ist.  
 
Im Rahmen der Erschließungsplanung wurden verschiedene Varianten untersucht, um die 
Rückhaltung des im Plangebiet anfallenden Niederschlagswassers zu gewährleisten. Hier 
wurden ein offenes sowie ein geschlossenes Regenrückhaltebecken sowie eine Rückhaltung 
in Form eines Stauraumkanals untersucht.  
 
Ein offenes Regenrückhaltebecken wird in der Kostenschätzung mit rd. 105.000 Euro (netto) 
beziffert. Hingegen für ein geschlossenes Regenrückhaltebecken mit veranschlagten rd. 700 
m³ Retentionsraum rd. 840.000 Euro (netto) veranschlagt werden kann. Dabei ist es für die 
Kosten unerheblich, ob das geschlossene Becken in Bereich der Grünfläche oder im Bereich 
der Stellplatzanlage des Lebensmittelmarktes angeordnet wird, da hier der anzusetzende 
Lastfall der Gleiche ist. Die Kosten für ein geschlossenes Becken sind folglich achtfach grö-
ßer als bei einem offenen Regenrückhaltebecken. Eine Abdeckung des Regenrückhaltebe-
ckens steht aus wirtschaftlicher Sicht in keinem Verhältnis.  
Ein Stauraumkanal kann grundsätzlich ebenfalls die erforderlichen rd. 700 m³ Retentions-
raum hervorbringen. Hierbei sind zwei Varianten eines Stauraumes untersucht worden. Der 
Stauraumkanal verläuft in der ersten Variante nördlich des sonstigen Sondergebietes über 
130 m mit einem Durchmesser von DN 2700. Hierbei belaufen sich die Baukosten auf rd. 
310.000 Euro (netto). In einer zweiten Variante wurde ein Stauraumkanal von DN 1200 über 
die komplette Länge des Regenwasserkanals berechnet. Hierbei belaufen sich die geschätz-
ten Baukosten auf rd. 480.000 Euro. Somit wird durch die Variante Stauraumkanal ein mind. 
3-facher Kostenfaktor gegenüber einem offenen Becken prognostiziert. In beiden Stauraum-
kanal-Varianten ist mit erhöhten statischen Anforderungen an das Rohrmaterial zu rechnen. 
Die im betreffenden Bereich angeschlossenen Hausanschlussstutzen stauen ebenfalls ein, 
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was zu Problemen bei der Gebäudeentwässerung führen kann. Die Stauraumkanäle sind re-
gelmäßig, (nach Selbstüberwachungsverordnung Kanal monatlich) zu kontrollieren und ggf. 
zu reinigen. Hierdurch entstehen folglich weitere Folgekosten. Bei der zweiten Variante des 
Stauraumkanals müsste zur Sicherung der Überdeckung der östliche Planbereich um rund 
einen weiteren Meter aufgefüllt werden. Dies scheidet neben fiskalischen auch aus städte-
baulichen Grünen aus. 
 
Gemäß den vorgenommenen Berechnungen der Fachplaner ist ein Retentionsraum von 682 
m³ für das Regenrückhaltebecken vorzusehen. Bei dem offenen Regenrückhaltebecken ist 
bedingt durch die notwendige Höhenlage der Sohle insgesamt ein Retentionsraum von über 
3.000 m³ gegeben. Über den notwendigen Retentionsraum hinaus sind also enorme Sicher-
heitspuffer bei dem offenen Becken gegeben. Hingegen bei einem geschlossenen Becken 
jeder zusätzliche Kubikmeter Sicherheitsretentionsraum mit rd. 1.200 Euro (netto) zu veran-
schlagen ist. Bei einem Stauraumkanal ist jeder zusätzliche Kubikmeter Sicherheitsretenti-
onsraum, je nach Variante, in ähnlicher Größenordnung zu veranschlagen.  
 
Somit ist die Variante eines offenen Regenrückhaltebeckens gegenüber einem geschlosse-
nem Becken oder einem Stauraumkanal nicht nur aus finanzieller Hinsicht deutlich im Vorteil. 
Auch vor dem Hintergrund des zusätzlichen Sicherheitsretentionsraumes sind bei dem offe-
nen Becken ernorme Sicherheiten gegeben, die bei den anderen Varianten nicht, bzw. nur 
über zusätzliche ernorme Kosten gewährleistet werden können. Auch die Zugänglichkeit, In-
standhaltung und Wartung eines offenen Beckens ist gegenüber den alternativen Varianten 
technisch und fiskalisch deutlich günstiger. Hinzu kommt, dass bei dem offenen Regenrück-
haltebecken ein Teil des eingeleiteten Niederschlagswassers über die Sohle des Beckens 
durch Versickerung dem Boden-Wasserhaushalt zugeführt werden kann und das Abwasser-
volumen durch Verdunstung ebenfalls eine Verringerung erfährt.  
Durch ein geschlossenes Becken mit Abdeckung wird eine bauliche Anlage geschaffen, die 
zu einer weiteren Versiegelung des Bodenkörpers führt. Dies steht einem Regenrückhalte-
becken gegenüber, welches sich als begrünte Mulde in der Örtlichkeit einfügen soll. Aus die-
sen Gründen wird von einem geschlossenen Becken abgesehen. 
 
Spielplatz 
Die Anregungen zu dem vorgeschlagenen Spielpfad mit zusätzlichen Aktionsgeräten für Äl-
tere erscheinen insbesondere vor beabsichtigten Wohnangeboten für Ältere sinnvoll. Dieser 
Aspekt wird jedoch nicht auf Ebene des Bebauungsplanes oder Flächennutzungsplanes be-
handelt, da dies im Rahmen der nachfolgenden Fachplanung erarbeitet wird. Die Anregun-
gen werden somit aufgenommen und im Rahmen der nachfolgenden Fachplanung behan-
delt. 
Im rechtswirksamen Flächennutzungsplan befindet sich der bestehende Spielplatz innerhalb 
der gemischten Baufläche. Der geplante Standort des Spielplatzes befindet sich bei der 45. 
Änderung des Flächennutzungsplanes im Bereich einer Grünfläche. Die Ausweisung des 
Spielplatzes sowie dessen fußläufige Anbindung ist nicht Gegenstand der 45. Änderung des 
Flächennutzungsplanes. Dieser Aspekt wird im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung 
abgehandelt. 
Die Wertung erfolgt im Bebauungsplanverfahren. 

 
Sportplätze 
Die Anregungen in Bezug auf die Verlagerung des Sportplatzstandortes werden zur Kenntnis 
genommen. Den Anregungen wird gefolgt. Der Standort 1 ist nicht mehr Gegenstand des 
Bauleitplanverfahrens. Die Umsiedlung des Sportplatzes soll auf die Flächen des Sport-
standortes 2 nördlich des Regenrückhaltebeckens, westlich der Paul-Dickopf-Straße, erfol-
gen. 
 
Schulsport 
Die Anregungen werden zur Kenntnis genommen, den Anregungen wird nicht gefolgt. Durch 
die vorliegende Planung werden die bestehenden Grünflächen und Sportanlagen nördlich 
der Gudenauer Allee in Anspruch genommen. Somit ist die Verlagerung der Sportflächen 
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notwendig. Hierzu wurde im Vorfeld des Bauleitplanverfahrens eine Standortsuche durch die 
Stadt Meckenheim betrieben. Die im Geltungsbereich inbegriffenen Standorte sind auf Grund 
der Grundstücksverfügbarkeit, der Erschließung und der Immissionsbelastung die Standorte, 
die für eine sportliche Nutzung als mögliche Standorte verblieben. Inzwischen ist der Sport-
standort 1 nicht mehr Gegenstand des Bauleitplanverfahrens, die neuen Sportflächen sollen 
im Bereich des Standortes Nr. 2 realisiert werden. Um jedoch eine Schulnahe Sportversor-
gung gerecht zu werden, ist unabhängig vom Bauleitplanverfahren beabsichtigt, auf dem 
Grundstück der Grundschule eine Laufbahn sowie eine Weitsprunganlage zu errichten. Die 
genaue Planung hierzu ist durch entsprechende Fachplaner zu erstellen. Ggf. sind diese 
Sportflächen mit entsprechenden Oberflächen auszustatten und auf dem Schulgelände so zu 
integrieren, dass diese multifunktional nutzbar sind. Somit kann eine Doppelnutzung der Flä-
chen erfolgen und es können Flächenressourcen eingespart werden.  
 
Diese Vorgehensweise ist mit den Schulleitungen einvernehmlich vereinbart. Die finanziellen 
Aspekte wurden im Rahmen der weiteren Projektentwicklung geprüft und geregelt. 
 
 

6. Herr und Frau Ki. aus Meckenheim mit Schreiben vom 23.06.2009 
 

Beschlussvorschlag: 
Den Anregungen wird teilweise gefolgt. 

 
Abwägung und Begründung: 
 
Zu Punkt 1: 
Die Anregungen werden zur Kenntnis genommen, den Anregungen wird gefolgt. Durch die 
vorliegende Planung werden die bestehenden Grünflächen und Sportanlagen nördlich der 
Gudenauer Allee in Anspruch genommen. Somit ist die Verlagerung der Sportflächen not-
wendig. Hierzu wurde im Vorfeld des Bauleitplanverfahrens eine Standortsuche durch die 
Stadt Meckenheim betrieben. Die im Geltungsbereich inbegriffenen Standorte sind auf Grund 
der Grundstücksverfügbarkeit, der Erschließung und der Immissionsbelastung die Standorte, 
die für eine sportliche Nutzung als mögliche Standorte verblieben. Inzwischen ist der Sport-
standort 1 nicht mehr Gegenstand des Bauleitplanverfahrens, die neuen Sportflächen sollen 
im Bereich des Standortes Nr. 2 realisiert werden. Der Standort 2 liegt in größerer Entfer-
nung zu bestehenden Wohngebäuden und ist in Sachen des Immissionsschutzes unkriti-
scher als der Standort 1. Ferner ist aufgrund der topografischen Situation sowie auf Grund 
der landschaftlichen Einbindung der Standort 2 besser geeignet. Auch vor dem Hintergrund 
der notwendigen landesplanerischen Anpassung wird der Standort 1 nicht weiter verfolgt. 
Der Regionalplan sowie der Flächennutzungsplan sieht nach wie vor als Bedarfsmaßnahme 
die Bahntrasse Merler Schleife vor, auch wenn diese mit Beschluss des Rates nicht weiter 
forciert wird. Gleichwohl ist diese Trasse im Regionalplan dargestellt und somit ist der Be-
reich 1, in dem einer Grünfläche im Flächennutzungsplan dargestellt werden soll, landespla-
nerisch nicht angepasst. Folglich wird der Standort 1 nicht weiter verfolgt.  
 
Zu Punkt 2: 
Die zusätzliche Verkehrsbelastung der Paul-Dickopf-Straße ist bei der Realisierung des 
Sportstandortes mit rd. 60 Stellplätzen unwesentlich. In der nachfolgenden Fachplanung 
werden entsprechende Querungshilfen im Bereich der Kreuzung Rottweg/Paul-Dickopf-
Straße vorgesehen, um einen gefahrlosen Übergang für Nutzer der Sporteinrichtung zu ge-
währleisten. Dies ist jedoch nicht Gegenstand des Bauleitplanverfahrens. Den Anregungen 
wird nicht gefolgt. 
 
Zu Punkt 3: 
Bezugnehmend auf die widersprechenden Darstellungen des Regionalplanes und Flächen-
nutzungsplanes in Bezug auf die Bedarfstrasse Merler Schleife strebt die Stadt Meckenheim 
in der Fortschreibung eine Änderung des Regionalplanes sowie des Flächennutzungsplanes 
an. Die Trasse soll somit aus den Plänen herausgenommen werden.  
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7. Frau D. aus Meckenheim mit Schreiben vom 22.06.2009 
 

Beschlussvorschlag: 
Den Anregungen wird nicht gefolgt. 

 
Abwägung und Begründung: 
 
Bedingt durch die notwendige Rückhaltung des im Plangebiet anfallenden Niederschlags-
wassers begründet sich die Notwendigkeit des Regenrückhaltebeckens. Die Lage des Re-
genrückhaltebeckens wurde dabei auch im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Öffent-
lichkeit diskutiert. Das im Plangebiet anfallende Niederschlagswasser kann nicht ungedros-
selt an die bestehenden Regenwasserkanäle angeschlossen werden. Ferner stehen nur 
zwei Einleitungspunkte für das anfallende Niederschlagswasser im Plangebiet im nahen 
Umgriff zur Verfügung. Die Lage des Regenrückhaltebeckens ergibt sich letztendlich durch 
die Lage des Einleitungspunktes im Bereich der Ulmenstraße und durch die topografische 
Situation. Das Regenrückhaltebecken soll in der Umsetzung ferner durch eine Einfriedung 
durch einen Zaun mit vorgesetzter Hecke versehen werden. Somit soll sich das eingegrünte 
Becken ortsbildverträglich in die bestehenden Grünflächen einbetten. Der Zaun eines sol-
chen Beckens ist aus versicherungstechnischer Sicht notwendig, i.d.R. wird ein Metallzaun 
(Stabgitterzaun) zur Absicherung aufgestellt. Das Regenrückhaltebecken wird als vegetati-
onsbedeckte Mulde ausgebildet, welche nur temporär, und zwar nur bei Regenereignissen, 
mit Wasser befüllt ist. Gemäß den vorliegenden Berechnungen beträgt die Entleerungszeit 
des gesamten Beckens maximal 16 Stunden. Da jedoch das Becken in den seltensten Fällen 
ganz gefüllt ist, da entsprechende Sicherheiten eingerechnet werden, ist die Entleerungszeit 
geringer. Ferner wird auch darauf hingewiesen, dass lediglich das im Plangebiet anfallende 
Niederschlagswasser in das Regenrückhaltebecken geleitet wird. Das im Plangebiet anfal-
lende Schmutzwasser wird gesondert entsorgt. Es kann somit nicht den Ausführungen der 
Einwender gefolgt werden, dass das Regenrückhaltebecken eine Zumutung für die Anlieger 
wäre, da das Becken durch die Eingrünung und durch die genannte Beschaffenheit nicht in 
Erscheinung tritt. Es wird vielmehr angenommen, dass die Einwender das Regenrückhalte-
becken mit einem dauerbespanntem Regenklärbecken verwechseln, welches dauerhaft mit 
Wasser gefüllt ist. Dies ist hier, bei dem geplanten Regenrückhaltebecken nicht der Fall. 
Durch das geplante Regenrückhaltebecken werden keine Beeinträchtigungen für die Anlie-
ger erwartet. Die Anregungen werden zur Kenntnis genommen, den Anregungen wird nicht 
gefolgt. 
 
Im rechtswirksamen Flächennutzungsplan befindet sich der bestehende Spielplatz innerhalb 
der gemischten Baufläche. Der geplante Standort des Spielplatzes befindet sich bei der 45. 
Änderung des Flächennutzungsplanes im Bereich einer Grünfläche. Die Ausweisung des 
Spielplatzes sowie dessen fußläufige Anbindung ist nicht Gegenstand der 45. Änderung des 
Flächennutzungsplanes.  
Dieser Aspekt wird im Rahmen der  Bebbauungsplanung abgehandelt.  
 
Durch das notwendige Regenrückhaltebecken an dieser Stelle wird der bestehende Spiel-
platz in seiner Fläche reduziert und weiter in Richtung Süden konzentriert. Ziel ist hierbei, 
nach Möglichkeit die vorhandenen und intakten Spielgeräte umzusetzen und somit weiter zu 
verwenden. Eine Verlagerung des Regenrückhaltebeckens in Richtung Norden (Grundschul-
gelände) scheidet auch aus, da aus städtebaulicher Sicht hier durch die geplante Häuserzei-
le eine Raumkante erzeugt werden soll, die zusammen mit der Nordfassade des geplanten 
Lebensmittelmarktes, der Westfassade des neuen Baukörpers innerhalb des Mischgebietes 
sowie der bestehenden Gebäude der Grundschule ein Ensemble um eine neue Platzsituati-
on bilden sollen. Dieser Platz ist ein wesentliches Element der neuen Struktur des Nahver-
sorgungszentrums Merl-Steinbüchel. Folglich ist hier eine Belebung des Standortes auch 
durch eine zusätzliche Wohnnutzung geplant. Vor diesem Hintergrund ist die Festsetzung 
des Allgemeinen Wohngebietes südlich des Grundschulgeländes begründet. Durch die An-
ordnung des neuen Lebensmittelmarktes südlich des Kirchengrundstückes wird eine klare 
Wegeachse zur Heroldpassage geschaffen. Vor der Heroldpassage und Kirche weitet sich 
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im Bestand eine Platzsituation auf. Eine weitere Platzaufweitung soll am Endpunkt dieser 
Achse, nördlich des neuen Lebensmittelmarktes geschaffen werden. Durch die Achse und 
die Platzaufweitungen soll die Anbindung an die Heroldpassage gestärkt werden. Des Weite-
ren sollen durch eine klare räumliche Beziehung zwischen Heroldpassage und Lebensmit-
telmarkt Kopplungskäufe generiert werden. Somit soll der Begegnungsraum für die Anwoh-
ner und die Merler Bevölkerung primär im Bereich der Achse Heroldpassage / Lebensmittel-
markt etabliert werden. 
 
Der Spielplatz bindet sich in eine Grünfläche mit der Zweckbestimmung Parkanlage ein. Ziel 
ist es, Wegeverbindungen von dem Fichtenweg zum Spielplatz sowie eine Anbindung des 
Spielplatzes vom Zuwege Brückenübergang herzustellen. Der Spielplatz soll sich somit in 
das bestehende und geplante Wegenetz gut einbinden und von unterschiedlichen Richtun-
gen erreichbar sein. Zwischen dem Regenrückhaltebecken im Norden und dem Spielplatz im 
Süden ist im Bebauungsplan-Entwurf eine Grünfläche mit der Zweckbestimmung Parkanlage 
vorgesehen. In diesem Bereich ist eine fußläufige Verbindung zwischen dem Fichtenweg im 
Westen und der Zuwegung Brückenübergang im Osten beabsichtigt. Den Anregungen wird 
nicht gefolgt. 
 
Die vorgelegte Planung forciert die Innenentwicklung und entspricht der Prämisse Innenent-
wicklung vor Außenentwicklung. Vor dieser Zielsetzung soll eine nachhaltige Stadtentwick-
lung betrieben werden, die zunächst die bestehenden und integrierten Standorte für eine 
bauliche Entwicklung in Anspruch nimmt. Somit sollen die zum Teil untergenutzten Flächen 
im Bereich des Tennenplatzes, die hinsichtlich der städtebaulichen Einbindung gut integriert 
sind, für eine notwendige Ergänzung des Nahversorgungssektors und einer Ergänzung von 
Wohnbauflächen in Anspruch genommen werden. Gleichwohl soll dieser neue Siedlungsbe-
reich über eine entsprechende Begrünung und Eingrünung verfügen. Hierzu sind neben der 
Festsetzung von Grünflächen umfangreiche grünordnerische Festsetzungen im parallel ge-
führten Bebauungsplan vorgenommen.  
 
 

8. Herr Be. aus Meckenheim mit Schreiben vom 23.06.2009 
 

Beschlussvorschlag: 
Den Anregungen wird nicht gefolgt. 

 
Abwägung und Begründung: 
 
Regenrückhaltebecken 
Die Anregungen werden zur Kenntnis genommen, den Anregungen wird nicht gefolgt. Be-
dingt durch die notwendige Rückhaltung, des im Plangebiet anfallenden Niederschlagswas-
sers begründet sich die Notwendigkeit des Regenrückhaltebeckens. Die Lage des Regen-
rückhaltebeckens wurde dabei auch im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlich-
keit diskutiert. Das im Plangebiet anfallende Niederschlagswasser kann nicht ungedrosselt 
an die bestehenden Regenwasserkanäle angeschlossen werden. Ferner stehen nur zwei 
Einleitungspunkte für das anfallende Niederschlagswasser im Plangebiet im nahen Umgriff 
zur Verfügung. Die Lage des Regenrückhaltebeckens ergibt sich letztendlich durch die Lage 
der Einleitungspunkte und die topografische Situation des Plangebietes. Das Regenrückhal-
tebecken soll in der Umsetzung ferner durch eine Einfriedung durch einen Zaun mit vorge-
setzter Hecke versehen werden. Somit soll sich das eingegrünte Becken ortsbildverträglich 
in die bestehenden Grünflächen einbetten.  
Im rechtswirksamen Flächennutzungsplan befindet sich der bestehende Spielplatz innerhalb 
der gemischten Baufläche. Der geplante Standort des Spielplatzes befindet sich bei der 45. 
Änderung des Flächennutzungsplanes im Bereich einer Grünfläche. Die Ausweisung des 
Spielplatzes sowie dessen fußläufige Anbindung ist nicht Gegenstand der 45. Änderung des 
Flächennutzungsplanes.  
Dieser Aspekt wird im Rahmen der Bebbauungsplanung abgehandelt.  
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Durch das notwendige Regenrückhaltebecken an dieser Stelle wird der bestehende Spiel-
platz in seiner Fläche reduziert und weiter in Richtung Süden konzentriert. Ziel ist hierbei, 
nach Möglichkeit die vorhandenen und intakten Spielgeräte umzusetzen und somit weiter zu 
verwenden. Eine Verlagerung des Regenrückhaltebeckens in Richtung Norden (Grundschul-
gelände) scheidet auch aus, da aus städtebaulicher Sicht hier durch die geplante Häuserzei-
le eine Raumkante erzeugt werden soll, die zusammen mit der Nordfassade des geplanten 
Lebensmittelmarktes, der Westfassade des neuen Baukörpers innerhalb des Mischgebietes 
sowie der bestehenden Gebäude der Grundschule ein Ensemble um eine neue Platzsituati-
on bilden sollen. Dieser Platz ist ein wesentliches Element der neuen Struktur des Nahver-
sorgungszentrums Merl-Steinbüchel. Folglich ist hier eine Belebung des Standortes auch 
durch eine zusätzliche Wohnnutzung geplant.  
 
Ein weiterer Aspekt der Ausweisung eines Allgemeinen Wohngebietes ist ökonomischer Na-
tur, durch die Ausweisung eines Wohngebietes kann die städtebaulich gewünschte Bereit-
stellung von Wohnbauflächen im Plangebiet erhöht werden. Im Zuge der Planung werden 
auch die Kosten für die Stadt Meckenheim, die mit dem Bauleitplanverfahren verbunden sind 
erhoben und mit den möglichen Verkaufserlösen verglichen. Aufgrund des Umfangs der 
Grundstücksveräußerung ist in Teilen eine nationale sowie europaweite Ausschreibung er-
forderlich. Somit kann die Stadt Meckenheim derzeit keine abschließenden Angaben zu Kos-
ten aufführen, da die Ausschreibungen erst noch stattfinden sollen. Insgesamt ist zu betrach-
ten, dass die Stadt Meckenheim bzw. künftige Projektpartner auch die Kosten für die Neue 
Erschließung/Anbindung Gudenauer Allee, die Herstellung der Grünflächen (RRB) sowie die 
Verlagerung des Sportstandortes zu tragen hat. Diese Maßnahmen sind mit erheblichen 
Kosten verbunden, die durch die Grundstückserlöse aufgefangen werden müssen. Vor dem 
Hintergrund ergibt sich die Notwendigkeit, eine entsprechende Ausnutzung des Plangebietes 
sicherzustellen.  
 
Kinderspielplatz 
 
Im rechtswirksamen Flächennutzungsplan befindet sich der bestehende Spielplatz innerhalb 
der gemischten Baufläche. Der geplante Standort des Spielplatzes befindet sich bei der 45. 
Änderung des Flächennutzungsplanes im Bereich einer Grünfläche. Die Ausweisung des 
Spielplatzes sowie dessen fußläufige Anbindung ist nicht Gegenstand der 45. Änderung des 
Flächennutzungsplanes. Dieser Aspekt wird im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung 
abgehandelt. 
Die Wertung erfolgt im Bebauungsplanverfahren. 
 
Spielflächenkonzept 
Im rechtswirksamen Flächennutzungsplan befindet sich der bestehende Spielplatz innerhalb 
der gemischten Baufläche. Der geplante Standort des Spielplatzes befindet sich bei der 45. 
Änderung des Flächennutzungsplanes im Bereich einer Grünfläche. Die Ausweisung des 
Spielplatzes sowie dessen fußläufige Anbindung ist nicht Gegenstand der 45. Änderung des 
Flächennutzungsplanes. Dieser Aspekt wird im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung 
abgehandelt. 
Die Wertung erfolgt im Bebauungsplanverfahren. 
 
Wegeführung Spielplatz 
Im rechtswirksamen Flächennutzungsplan befindet sich der bestehende Spielplatz innerhalb 
der gemischten Baufläche. Der geplante Standort des Spielplatzes befindet sich bei der 45. 
Änderung des Flächennutzungsplanes im Bereich einer Grünfläche. Die Ausweisung des 
Spielplatzes sowie dessen fußläufige Anbindung ist nicht Gegenstand der 45. Änderung des 
Flächennutzungsplanes. Dieser Aspekt wird im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung 
abgehandelt. 
Die Wertung erfolgt im Bebauungsplanverfahren. 
 
Parkierungssituation 
Die Anregungen werden zur Kenntnis genommen, den Anregungen wird nicht gefolgt. Die 
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geplante Stellplatzanlage östlich der Einzelhandelsfläche soll als anlagenbezogener Park-
platz zusammen mit der Einzelhandelsfläche an einen Investor veräußert werden. Eine Öff-
nung des Parkplatzes ist aus Sicht der Stadt Meckenheim wünschenswert, die Einzelhan-
delsbetreibenden haben jedoch häufig ein Interesse, das eigene Grundstück nach Laden-
schluss nicht der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen, um eine Fremdnutzung und Vanda-
lismus etc. zu verhindern. Folglich kann zum derzeitigen Zeitpunkt davon ausgegangen wer-
den, dass die Stellplatzflächen nach Ladenschluss zukünftig nicht öffentlich nutzbar sein 
werden.  
Das nördlich des B-Plangebietes gelegene Parkdeck ist in der Hand eines privaten Eigentü-
mers, so dass die Stadt Meckenheim hier folglich keine Handhabe bei der Nutzung dieser 
privaten Parkpalette hat, zudem der Eigentümer die Nutzung seines Eigentums unter privat-
wirtschaftlichen Aspekten betrachten wird.  
 
Wegeführung 
Die Anregung bezieht sich auf die 15. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 20d -Teil 2 und 
wird im Bebauungsplanverfahren abgehandelt.  
Die Wertung erfolgt im Bebauungsplanverfahren. 
 
Dienstleistung/Gastronomie 
Durch die Entwicklung eines Lebensmittelmarktes soll die Revitalisierung der Heroldpassage 
einhergehen. Hier sollen durch die Ansiedlung des Marktes Kopplungskäufe generiert wer-
den und Synergien mit der Heroldpassage erzeugt werden.  
Die Heroldpassage ordnet sich innerhalb einer gemischten Baufläche. Die Steuerung einzel-
ner Sortimente oder Betriebe erfolgt nicht auf Ebene der Flächennutzungsplanung, sondern 
wird im parallel geführten Bebauungsplanverfahren abgehandelt. 
 
Verkehrssicherung 
Den Anregungen wird nicht gefolgt. Die fußläufige Erschließung des Sportstandortes Nr. 2 
erfolgt aus dem Stadtteil über den bestehenden Rottweg. Hier ist im Rahmen des Bauge-
nehmigungsverfahrens die Gestaltung des Fußwegeüberganges zu berücksichtigen. Es sind 
somit Querungshilfen vorzusehen, die die Verkehrssicherheit für alle Verkehrsteilnehmer 
gewährleisten. 
Die Wertung erfolgt im Bebauungsplanverfahren. 
 
Umgestaltung der Wohnbebauung 
Die Anregung bezieht sich auf die 15. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 20d -Teil 2 und 
wird im Bebauungsplanverfahren abgehandelt.  
Die Wertung erfolgt im Bebauungsplanverfahren. 
 
 

9. Frau L. aus Meckenheim mit Schreiben vom 23.06.2009 
 

Beschlussvorschlag: 
Den Anregungen wird nicht gefolgt. 
 
Abwägung und Begründung: 
 
Bedingt durch die notwendige Rückhaltung, des im Plangebiet anfallenden Niederschlags-
wassers begründet sich die Notwendigkeit des Regenrückhaltebeckens. Die Lage des Re-
genrückhaltebeckens wurde dabei auch im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Öffent-
lichkeit diskutiert. Das im Plangebiet anfallende Niederschlagswasser kann nicht ungedros-
selt an die bestehenden Regenwasserkanäle angeschlossen werden. Ferner stehen nur 
zwei Einleitungspunkte für das anfallende Niederschlagswasser im Plangebiet im nahen 
Umgriff zur Verfügung. Die Lage des Regenrückhaltebeckens ergibt sich letztendlich durch 
die Lage der Einleitungspunkte und die topografische Situation des Regenrückhaltebeckens. 
Das Regenrückhaltebecken wird in der Umsetzung ferner durch einen Zaun mit vorgesetzter 
Hecke versehen. Somit soll sich das eingegrünte Becken ortsbildverträglich in die bestehen-
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den Grünflächen einbetten. Der Zaun eines solchen Beckens ist aus versicherungstechni-
scher Sicht notwendig, i.d.R. wird ein Metallzaun (Stabgitterzaun) zur Absicherung aufge-
stellt. Mit dem Erfverband, der zukünftig das Regenrückhaltebecken betreiben und unterhal-
ten wird, wurden bereits die Anforderungen der Einfriedung abgefragt. Es ist beabsichtigt, ei-
nen ca. 2,0 m hohen Stabgitterzaun um das Regenrückhaltebecken zu errichten. Des Weite-
ren ist vor dem Zaun eine Heckenpflanzung vorgesehen. Dem Sicherheitsaspekt wird Rech-
nung getragen Die Anregungen werden zur Kenntnis genommen, den Anregungen wird nicht 
gefolgt. 
 
Im rechtswirksamen Flächennutzungsplan befindet sich der bestehende Spielplatz innerhalb 
der gemischten Baufläche. Der geplante Standort des Spielplatzes befindet sich bei der 45. 
Änderung des Flächennutzungsplanes im Bereich einer Grünfläche. Die Ausweisung des 
Spielplatzes sowie dessen fußläufige Anbindung ist nicht Gegenstand der 45. Änderung des 
Flächennutzungsplanes. Dieser Aspekt wird im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung 
abgehandelt.  

 
Durch das notwendige Regenrückhaltebecken an dieser Stelle wird der bestehende Spiel-
platz in seiner Fläche reduziert und weiter in Richtung Süden konzentriert. Ziel ist hierbei, die 
vorhandenen und intakten Spielgeräte umzusetzen und somit weiter zu verwenden. Eine 
Verlagerung des Regenrückhaltebeckens in Richtung Norden (Grundschulgelände) scheidet 
auch aus, da aus städtebaulicher Sicht hier durch die geplante Häuserzeile eine Raumkante 
erzeugt werden soll, die zusammen mit der Nordfassade des geplanten Lebensmittelmark-
tes, der Westfassade des neuen Baukörpers innerhalb des Mischgebietes sowie der beste-
henden Gebäude der Grundschule ein Ensemble um eine neue Platzsituation bilden sollen. 
Dieser Platz ist ein wesentliches Element der neuen Struktur des Nahversorgungszentrums 
Merl-Steinbüchel. Folglich ist hier eine Belebung des Standortes auch durch eine zusätzliche 
Wohnnutzung geplant. Den Anregungen wird nicht gefolgt. 
 
Aus ökologischer Sicht sind die in Rede stehenden Grünflächen im Bereich des geplanten 
Regenrückhaltebeckens sowie dem nördlich anschließenden Allgemeinen Wohngebiet nicht 
wertvoll. Dies ist auch bedingt durch die bestehende anthropogene Nutzung und Prägung. 
Im Zusammenhang mit der 15. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 20d – Teil 2, wurde ein 
landschaftspflegerischer Fachbeitrag aufgestellt, der die Eingriffe in Natur, Boden und Land-
schaft bewertet und entsprechende Aussagen zur Kompensation der Eingriffe in Form von 
Ausgleichsmaßnahmen trifft. Der landschaftspflegerische Fachbeitrag kommt in dem Ergeb-
nis zu einer ausgeglichenen Bilanz, d.h., dass aus naturschutzfachlicher Sicht die Eingriffe 
durch die Planung vollständig kompensiert werden.  
 
Neben den ökologischen bzw. naturschutzfachlichen Belangen sind ebenfalls ökonomische 
Belange in die Abwägung eingeflossen. Dies äußert sich in der Ausnutzbarkeit des Plange-
bietes sowie auch darin, dass aus wirtschaftlicher Sicht keine unterirdische Regenrückhal-
tung vertretbar und somit eine offene Regenrückhaltemaßnahme in Form eines Regenrück-
haltebeckens geplant ist. Auch die Anordnung und Dimensionierung der Erschließung und 
die damit zusammenhängende Entwässerungskonzeption des Plangebietes wurde unter 
wirtschaftlichen Gesichtspunkten erstellt.  
 
Ein Hauptaugenmerk der Planung liegt in der Revitalisierung des Nahversorgungszentrums 
Merl-Steinbüchel. Durch die Planung soll eine Aktivierung der derzeit minder genutzten und 
gut integrierten Flächen erfolgen. Durch die Ansiedlung eines neuen Lebensmittelmarktes 
sollen die bestehenden Bedarfe im Stadtteil gedeckt werden, gleichzeitig ist ein wesentlicher 
Inhalt der Planung, durch die Ausweisung eines neuen Marktes im südlichen Anschluss an 
die Heroldpassage, diese zu stärken und zu aktivieren. Somit sollen durch die Ausweisung 
eines neuen Lebensmittelmarktes Kopplungskäufe generiert werden, die zu einer Stärkung 
der Heroldpassage führen. Das Nahversorgungszentrum Merl-Steinbüchel soll somit als 
ganzes gestärkt werden. Auch kann durch die geplante Wohnbebauung weitere Kaufkraft für 
das gesamte Nahversorgungszentrum generiert werden. Den Anregungen wird nicht gefolgt. 
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